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RS OGH 1956/7/11 7Ob343/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1956

Norm

ABGB §833 D1

Rechtssatz

Beim Streit über die Aufteilung der Erträgnisse und über das Recht, Besuche zu empfangen, handelt es sich um Fragen

des Benützungsrechtes an der gemeinschaftlichen Sache, wofür der Außerstreitrichter zuständig ist.
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